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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem jetzt veröffentlichten Urteil vom 
24.02.2011 entschieden, dass behinderungsbedingte Umbaukosten als 
außergewöhnliche Belastungen von der Steuer absetzbar sind (Az VI R 
16/10).  
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Kosten für 
den behinderungsgerechten Umbau eines Hauses nach § 33 Abs. 1 des 
Einkommensteuer-gesetzes (EStG) als außergewöhnliche Belastung von 
der Steuer abgesetzt werden können.  
Nach § 33 Abs. 1 EStG wird die Einkommensteuer auf Antrag in 
bestimmtem Umfang ermäßigt, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig 
größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der 
Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher 
Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes erwachsen.  
 

 


